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N e u n t e  L a n d e s v e r o r d n u n g
zur Änderung der Landesverordnung 

zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Pflegeeinrichtungen 
und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes 

über Wohnformen und Teilhabe sowie in ähnlichen Einrichtungen 
Vom 21. Januar 2022

Mainz, den 21. Januar 2022
Der Minister für Wissenschaft

 und Gesundheit
Clemens Hoch

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 
und 2 und § 28 a Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 3 in Verbindung 
mit Abs. 8 und Abs. 7 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5162), in Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverord-
nung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes vom 
10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt geändert durch § 7 des 
Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, 
wird verordnet:

Artikel 1

Die Landesverordnung zur Verhinderung der Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 in Pflegeeinrichtungen und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 4 und 5 
des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe sowie in 
ähnlichen Einrichtungen vom 30. Juni 2021 (GVBl. S. 446, 
451), zuletzt geändert durch Verordnung vom 11. Januar 2022 
(GVBl. S. 6), BS 2126-14, wird wie folgt geändert:

1. In § 5 werden die Worte „vom 17. September 2021 (GVBl. 
S. 524, BS 2126-17)“ durch die Worte „vom 13. Januar 2022 
(GVBl. S. 11, BS 2126-17)“ ersetzt.

2. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4 und wie folgt ge-
ändert:

  In Satz 1 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 3 Satz 1 Abson-
derungsVO“ durch die Verweisung „§ 3 Abs. 1 Satz 4 
AbsonderungsVO“ ersetzt.

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt ge-
ändert:

  In Nummer 4 wird die Verweisung „§ 3 Abs. 3 Satz 1 
AbsonderungsVO“ durch die Verweisung „§ 3 Abs. 1 
Satz 4 AbsonderungsVO“ ersetzt.

d) Folgender neue Absatz 6 wird angefügt:
  „(6) Die Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 haben, im Ein-

zelfall auch unter Auflagen, Ausnahmen von den Ein-
schränkungen nach Absatz 5 zuzulassen, wenn ein be-
sonderes berechtigtes Interesse vorliegt. Ein besonderes 
berechtigtes Interesse liegt insbesondere bei Begleitung 
von Schwerkranken oder Sterbenden vor. Die Einrich-
tungen haben die notwendigen hygienischen Schutz-
maßnahmen zu treffen und deren Einhaltung zu kon-
trollieren.“

3. In § 9 wird das Datum „9. Februar 2022“ durch das Datum 
„18. Februar 2022“ ersetzt.  

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 22. Januar 2022 in Kraft.


